
Enquete-
Kommissionen

1. Begriff und Funktionen der Enquete-
Kommission (EK) 

Das Recht der “Enquete” (frz., Untersuchung) 
gehört zu den klassischen Instrumenten der 
Legislative, um sich unabhängig von der Exe-
kutive umfassende Informationen über einen 
bestimmten Sachbereich zu beschaffen, die als 
Grundlage für spätere Entscheidungen dienen 
können. In der parlamentarischen Praxis der 
Bundesrepublik Deutschland blieb das Unter-
suchungsrecht jedoch zunächst weitgehend auf 
die Erforschung politischer Skandale und 
Missstände in → Untersuchungsausschüssen 
nach Art. 44 GG beschränkt. 

Das 1969 in der → Geschäftsordnung des 
Deutschen → Bundestages verankerte Institut 
der EK meint demgegenüber ein Gremium, in 
dem → Abgeordnete gemeinsam mit externen 
Sachverständigen komplexe und politisch be-
deutsame gesellschaftliche und naturwissen-
schaftlich-technische Entwicklungen systema-
tisch aufarbeiten. Auf der Grundlage dieser 
Bestandsaufnahme werden in EK Ansatzpunk-
te wie auch potenzielle Auswirkungen gesetz-
geberischen Handelns diskutiert und dem 
Bundestag Empfehlungen für seine weitere 
Arbeit in dem entsprechenden Feld vorgelegt. 

Die Tätigkeit von EK ist damit auf die Un-
terstützung der allgemeinen Parlamentsfunkti-
onen (→ Bundestag) bezogen. EK sollen die 
Legislative durch die Einbeziehung externen, 
vor allem wissenschaftlichen Sachverstands 
im Rahmen der Gesetzgebungsfunktion stär-
ken, indem sie die Abhängigkeit des Parla-
ments von den Informationen und den Geset-
zesvorlagen der Ministerialbürokratie verrin-
gern. Damit soll auch ein Beitrag zur Kontrol-
le der Regierung geleistet werden. In den ver-
gangenen Jahren haben EK darüber hinaus die 
Funktion wahrgenommen, durch ihre Arbeit 
auch die Öffentlichkeit für ihr jeweiliges 
Thema zu sensibilisieren. 

2. Zusammensetzung und Verfahren 
der EK 

Nach § 56 seiner Geschäftsordnung kann der 
Bundestag EK “zur Vorbereitung von Ent-
scheidungen über umfangreiche und bedeut-
same Sachkomplexe” einrichten. Auf Antrag 
eines Viertels der Abgeordneten ist er dazu 
verpflichtet. Wenngleich EK damit als Min-
derheitenrecht konzipiert sind, basierte die 
weit überwiegende Zahl der bisherigen EK auf 
einem Mehrheitsbeschluss des Bundestages. 
Mit dem Einsetzungsbeschluss wird ein Ar-
beitsauftrag festgelegt, auf dessen Grundlage 
bis zum Ende der jeweiligen Wahlperiode ein 
Abschlussbericht von der EK erwartet wird. In 
mehreren Fällen haben die EK lediglich Zwi-
schenberichte vorlegen können und ihre Arbeit 
mit einem erneuerten Beschluss des Bundesta-
ges in der folgenden Wahlperiode fortgesetzt. 
Die Berichte enthalten neben einer sys-
tematischen Aufbereitung der von der EK er-
hobenen Informationen auch Empfehlungen 
für künftige → Gesetzgebung oder andere Par-
lamentsbeschlüsse an den Bundestag. 

Die Mitglieder der Kommission werden im 
Einvernehmen der → Fraktionen benannt, wo-
bei jede Fraktion mindestens einen Vertreter 
entsenden kann. In der parlamentarischen Pra-
xis spiegelt die Zusammensetzung der EK in 
etwa die Stärkeverhältnisse der Fraktionen wi-
der. Letztere haben auch für eine gewöhnlich 
gleiche Anzahl sachverständiger Mitglieder 
der Kommission das Benennungsrecht. Bei 
den Sachverständigen handelt es sich meistens 
um Wissenschaftler, aber auch um Vertreter 
von → Interessengruppen. 

Die EK des Bundestages hatten bisher zwi-
schen zehn und 27 Mitgliedern. Die nichtpar-
lamentarischen Mitglieder der EK sind den 
Abgeordneten insofern gleichgestellt, als dass 
sie gleiches Stimmrecht haben und gleiches 
Rede- und Antragsrecht besitzen. Über die 
Einbeziehung von Sachverständigen hinaus 
können EK zur Informationserhebung Gutach-
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ten anfordern, Anhörungen veranstalten oder 
Delegationsreisen durchführen. Sie werden 
durch ein Sekretariat administrativ unterstützt. 

Da EK im Gegensatz zu den regulären → 
Ausschüssen nicht der Entscheidungsfindung 
im engeren Sinne dienen, sondern der Vorbe-
reitung von Parlamentsbeschlüssen, ist das die 
sonstige Parlamentsarbeit prägende Mehr-
heitsprinzip abgeschwächt. Wo ein Konsens 
nicht herstellbar ist, ist es üblich, die divergie-
renden Standpunkte zu einzelnen Sachgebieten 
zu dokumentieren. Das Recht auf ein Sonder-
votum steht nicht nur den parlamentarischen 
Mitgliedern, sondern auch den Sachverständi-
gen zu. 

3. Bisherige EK 

Der Bundestag hat bisher (1.7.2004) zu 22 ver-
schiedenen Themenkomplexen insgesamt 33 
EK eingesetzt, die zum Teil mehr als eine 
Wahlperiode gearbeitet haben. Während zu-
nächst zwei oder drei EK pro Wahlperiode ein-
gerichtet worden waren, hat der Bundestag seit 
der 11. Wahlperiode vier bzw. fünf EK einge-
setzt. Inhaltlich ist eine leichte Dominanz fest-
zustellen von Themen, die mit den Folgen der 
technischen Entwicklung und der naturwissen-
schaftlichen Forschung für Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft zusammenhängen. Deutlich 
wird daran, dass es insbesondere die Möglich-
keiten und Grenzen politischer Steuerung dieser 
Prozesse sind, die von der Legislative zum Ge-
genstand grundlegender Erörterung gemacht 
werden. Daneben stehen EK zu übergeordneten 
gesellschaftspolitischen Fragen grundsätzlicher 
Tragweite. Kennzeichnend für die Arbeit der 
EK ist in beiden Bereichen, dass sie die Gren-
zen der nach Politikfeldern organisierten Fach-
ausschüsse häufig überschreiten. 

Wahl- 
periode 

Enquete-Kommission (Titel z.T. gekürzt) 

6 / 7 Auswärtige Kulturpolitik 
6 / 7 Verfassungsreform 
7 / 8 Frau und Gesellschaft 
8 / 9 Zukünftige Kernenergiepolitik 
9 Neue Informations- und Kommunikationstech-

nologien 

9 Jugendprotest im demokratischen Staat 
10 Chancen und Risiken der Gentechnologie 
10 / 11 Technikfolgenabschätzung 
11 Gefahren von AIDS 
11 Strukturreform der gesetzlichen Krankenversi-

cherung 
11 Zukünftige Bildungspolitik – Bildung 2000 
11/12 Schutz der Erdatmosphäre 
12/13 Schutz des Menschen und der Umwelt 
12/13 Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der 

SED-Diktatur 
12/13/14 Demographischer Wandel 
13 Zukunft der Medien 
13 Sekten und Psychogruppen 
14 Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements 
14 Globalisierung der Weltwirtschaft 
14 Nachhaltige Energieversorgung 
14/15 Recht und Ethik der modernen Medizin 
15 Kultur in Deutschland 

4. Erfolge und Probleme der EK 

Die Ergebnisse der EK des Bundestages (wie 
auch der → Landtage) stellen beträchtliche In-
tegrationsleistungen dar, die wissenschaftliche 
Sachkenntnis, wirtschaftliche Interessen und 
politische Positionen zusammengeführt haben. 
EK haben in zahlreichen gesellschaftspoliti-
schen und naturwissenschaftlich-technischen 
Problemfeldern eine Fülle von Informationen 
systematisch aufbereitet, die für die parlamen-
tarische Arbeit von erheblichem Wert waren 
und sind. Die bei der Verankerung der EK in 
der Geschäftsordnung des Bundestages formu-
lierte Erwartung, dass dieses Instrument in der 
Gesetzgebung zu einer Stärkung des Parla-
ments gegenüber der Exekutive führt, hat sich 
dennoch nur zum Teil erfüllt. Das ist zum ei-
nen darauf zurückzuführen, dass die Bundes-
regierung selbst beratende Sachverständigen-
Gremien initiiert, die mit einer EK des Bun-
destags konkurrieren können (etwa der „Nati-
onale Ethikrat” und die „Recht und Ethik der 
modernen Medizin”-EK). Die Erfahrung zeigt 
zum anderen, dass durch die Einbeziehung 
wissenschaftlicher Expertise in die Arbeit der 
EK nicht die institutionellen Zwänge des par-
lamentarischen Systems und insbesondere des 
Parteienwettstreits aufgehoben werden. Wenn 
der Dualismus von Regierung sowie Regie-
rungsfraktionen auf der einen und Oppositi-
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onsfraktionen auf der anderen Seite die Arbeit 
der EK prägt, sind die Möglichkeiten für einen 
problemlösungsorientierten Arbeitsstil eher 
gering. Dies insbesondere dann, wenn die po-
litischen Linien der Fraktionen bereits vor Ar-
beitsaufnahme der EK markiert und Gegens-
tand einer kontroversen öffentlichen Diskussi-
on geworden sind. Ein gewisses Maß an Er-
gebnisoffenheit ist aber Voraussetzung für ei-
nen fruchtbaren Dialog zwischen Parlamenta-
riern und Sachverständigen. 

Die Arbeitsergebnisse der EK haben in der 
Regel mittel- bis langfristige Wirkung, indem 
sie das Problembewusstsein für komplizierte 
Sachzusammenhänge schärfen. Dass der Bun-
destag, wie etwa im Falle der Gentechnologie-
EK, aus den Empfehlungen einer EK konkrete 
Gesetzgebungsaktivitäten entwickelt, blieb 
deshalb eher die Ausnahme. Erschwert wird 
dies auch dadurch, dass die Organisation und 
der politikfeldübergreifende Ansatz der EK 
gewissermaßen quer zur segmentierten Orga-
nisation des Gesamtparlaments steht. Als Fol-
ge wird die ganzheitliche Sicht der EK bei der 
Umsetzung häufig wieder in die Perspektive 
der Fachausschüsse aufgeschnürt. 

Die Öffentlichkeitsfunktion haben die EK 
in unterschiedlicher Weise erfüllen können. 
Während einige EK lediglich eine Fachöffent-
lichkeit erreichen konnten, haben andere in der 
öffentlichen Diskussion eine breite Resonanz 
gefunden. 
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